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BEKANNTMACHUNG

Gemäß

§§ 1, 3, 5, 6 und 63, 64, 65 und 66 Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolG)

§§ 35 und 41 Landesverwaltu ngsverfahrensgesetz ( LVwVfG)

§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwa ltu ngsgerichtsordn ung (VwGO)

§§ 2, 18, 79,20,26und29 Landesverwaltu ngsvollstrecku ngsgesetz (LVwVG )

ergeht folgende Allgemeinverfügung

1. Alle Personen, die sich am 26.10.2025, ab 08.30h im abgesperrten Sicherheitsbereich von

500 Metern (siehe Plan) um die Bombenfundstelle im Bereich des ehemaligen

Schwimmbads Natura, Jahnallee 17 in 76437 Rastatt, aufhalten, ohne aufgrund der

Kampfmittelbeseitigungsmaßna hmen hierzu besonders berechtigt zu sein (2. B.

Mitarbeiter des Ka mpfm ittelbeseitigungsdienstes, Angehörige der Polizei und der

Rettu ngsd ienste), haben den Bereich umgehend zu verlassen.

Allen Personen, die am 26.10.2025, ab 08.30h diesen Bereich entgegen der Hinweise auf

die Absperrungen betreten wollen, ohne aufgrund der

Kam pfmittelbeseitigungsmaßnahmen hierzu besonders berechtigt zu sein (2.8.

Mitarbeiter des Kam pfmittelbeseitigungsd ienstes, Angehörige der polizei und den

Rettu ngsd iensten ), ist das Betreten des Bereichs sowie das dortige Aufhalten untersagt.

Der sicherheitsbereich umfasst jeweils auch alle genannten oder begrenzenden straßen,

wege, Plätze und Häuser. Der Geltungsbereich des sicherheitsbereichs ist im beigefügten

stadtplana usschn itt grafisch dargestellt. Der plan ist Bestandteil dieser Verfügung.

BAROCK
STADT
RASTATT

A! lgemeinverfü gung - Evaku ierung und Aufenthaltsverbot



Fachbererch
Kundenbereich
Postfach 1263 I 70402 Rastatt
www.rastatt.de

qd

2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Verfügung wird angeordnet.

3. Für den Fall, dass Sie dieser Verfügung nicht nachkommen, drohen wir lhnen bereits

hiermit die Anwendung unmittelbaren zwangs an.

Begründung

ln dem unter Ziffer l dieser Verfügung genannten Bereich wurde eine Bombe aus dem

zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe soll nach Rücksprache mit den Fachleuten des

Kam pfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg am 26.1O.2025 entschärft werden.

Eine Erweiterung des Evakuierungsrad ius auf 1.000 Metern bleibt vorbehalten.

Mit der Entschärfung sind erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit verbunden,

insbesondere für Leib, Leben und Gesundheit für alle Personen, die sich in diesem Bereich

aufhalten oder diesen Bereich betreten wollen, da es im Rahmen der Entschärfung auch zur

Detonation kommen kann. Deshalb sind eine Evakuierung und ein Betretungsverbot für alle

nicht besonders berechtigten Personen erforderlich.

Die aufgefundene Bombe muss vor Ort entschärft oder gegebenenfalls kontrolliert gesprengt

werden, da ein Abtransport nicht möglich ist. Es besteht die drohende Gefahr, dass bei einer

Detonation der Bombe Personen beispielsweise durch Splitterwirkung verletzt werden. Die

dadurch bestehende Gefahrenlage für Leib, Leben und Gesundheit kann nur durch ein

Betretungs- und Aufentha ltsverbot während der Entschärfung wirksam unterbunden

werden. Nur so können die bedrohten lndividualrechtsgüter ausreichend geschützt und die

Maßnahmen der Einsatzkräfte störungsfrei durchgeführt werden. Andere, gleich wirksame

und weniger belastende Mittel sind nicht ersichtlich.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist erforderlich, um die erheblichen Gefahren für

hochrangige Rechtsgüter abzuwenden. Das persönliche lnteresse der betroffenen personen,

sich weiterhin im unter Ziffer l genannten Bereich aufzuhalten oder diesen Bereich zu

betreten, hat hinter dem besonderen öffentlichen lnteresse, die Allgemeinheit vor den

drohenden Gefährdungen zu schützen, zurückzutreten.
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Der Ausgang eventueller Rechtsmittelverfah ren kann angesichts der besonderen Bedeutung

der gefährdeten Rechtsgüter nicht abgewartet werden.

Aufgrund der Natur und der Umstände der Gefahr, die eine Räumung des genannten

Bereichs unbedingt erfordern, und der Notwendigkeit zum zeitnahen Handeln kommen

andere Zwangsmittel als der unmittelbare Zwang nicht in Betracht.

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach lhrer öffentlichen Bekanntmachung als

Bekanntgegeben. Sie ist nicht befristet, da die Gefährdungslage derzeit nicht zeitlich

eingrenzbar ist.

Weitere lnformationen, insbesondere über das Ende der Maßnahme erhalten Sie über

https://www. ra statt. d e/sta rtse ite. Der Abschluss der Entschärfun g der Bombe und die

Aufhebung des Gefahrenbereiches werden durch die Einsatzkräfte per Lautsprecher und auf

andere geeignete Weise bekannt gegeben.

Während der Entschärfungsmaßnahme stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

Badner Halle, Kapellenstraße 20-22, 76437 Rastatt

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

widerspruch bei der stadtverwaltung Rastatt, Marktplatz 1,76437 Rastatt erhoben werden.

Mit freu n d lichen G rü ßen

/4hr?, lk' Monika Mtlller

(Oberbürgermeisterin )
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Anlagen

1. Straßenverzeichnis
2. LaBeplan

Rastatt, den 20. Oktober 2025

4.mk"k
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zu evakuierende Straßenzüqe am 26.10-2025

Straße Hausnummern
Alte Bahnhofslraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 1611, 1612, 18, 1Ah, 18/2

komplett
Baumeisterstraße 1 bis 17

Eernsteinweg komplett
Dionys-lVellert-Straße komplett

Drosselweg komplett
Ferdinand-Stieffell-Straße komplett

Finkenskaße komplett
Flößerbachweg komplett

Flößerstraße 1, 1 t1, 3. 5. 7, 9. 20, 22, 24, 26

Gaenzstraße 1, 2, 2a, 3. 4, 5. 7, 9, 11, 13, 15, 17. 19. 21, 23
lm Beinle komplett

lndustrieskaße 16, 1 6a, 1 6b, 1 8, 20, 22 24, 26, 28, 28/1, 30, 32, 34-36

Jahnallee 1 bis 25

Johann-Peter-Frank Straße kompletl
JosetJulius-Mayer-Straße komplett

Josefstraße 21. 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 441 1, 4412, 4413. 4414

Kanalstraße 4,6,7,8, '10, 12

Karlstraße 1. 2, 3. 311, 4, 411, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14a, 16, 16a, 18, 23

Ludwiqrinq komplett außer Hilberthofgebäude (Hausnummern 2, 2/1, 2/2)

Luise-Le-Beau-Straße komplett
Mahlberqstraße komplett

IVIichael Ludwiq-Rohrer-Straße komplett
Prinz-Eugen'Straße 7,9

Ritterstraße 33, 35, 35n, 37, 37/'1, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 48, 50

Rudolf-Katzenberger-Straße komplett
Spatzenweg komplett
Werkstraße 1,2,3,5
Zeisigweg komplett
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